
II. Austrittsrecht der Gemeinden im Fürstentum Liechtenstein

A. Fürstentum Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein hat die Staatsform einer konstitutionellen Erbmonarchie auf de-

mokratischer und parlamentarischer Grundlage (Art. 2 LV). Das Staatsoberhaupt ist der Fürst

Hans-AdamII. Die Regierungsgescháfte obliegen seit 2004 aber dem Erbprinzen.!! Der Land-

tag mit 25 Abgeordneten ist die Legislative und Vertretung des Volkes (Art. 45 f. LV). Eine

fünfkópfige Regierung bildet die Exekutive, die gemäss Art. 78 Abs. 1 LV die Landesverwal-

tung übernimmtunddie rechtlich zulässigen Aufträge des Fürsten oder des Landtages ausführt

(Art. 92 Abs. 1 LV).

B. Austrittsrecht der Gemeinden

1. Einführung des Austrittsrechts für Gemeinden

Aufgrundeines Initiativbegehrens des Fürsten wurde 2002 eine Verfassungsänderung eingelei-

tet, in deren Zuge u.a. ein Gemeindesezessionsrecht eingeführt werden sollte.'? Zuvor hatten

mehrjährige Verhandlungen über verschiedene Verfassungsentwürfe stattgefunden.!* Im März

2003 wurdedie Teilrevision der Verfassung bei hoher Stimmbeteiligung vom Volk angenom-

men.!* Der Fürst begründete die verfassungsrechtliche Verankerung eines Gemeindesezessi-

onsrechts mit Hinweis auf den vólkerrechtlichen Disput um das Sezessionsrecht:!° Das Selbst-

bestimmungsrecht der Vólker werde mehrheitlich dahingehendinterpretiert, dass es nur von

Gruppen ausgeübt werden kónne, die sich "in Rasse, Religion, Sprache und Kultur von ihren

Nachbarn unterscheiden". Diese Interpretation habe viel Unheil angerichtet und schränke die

Ausübung zu sehr ein. Durch die Einführung des Gemeindesezessionsrechts solle das Selbst-

bestimmungsrecht!? dahingehend präzisiert werden, dass die Sezession ein Teil davon ist und

dessen Ausübung für alle móglich sein solle." Der Fürst wollte also eine Art "Vorreiterposi-

tion" im vólkerrechtlichen Diskurs einnehmen.

 

!! chttps://www.liechtenstein.li/land-und-leute/gesellschaft/kurz-und-buendig/- (besucht am 19.1.2018).

12 WINKLER, S. 77.
13 OSPELT, S. 168.
^ Die Teilrevision wurde mit 64.3 9o Zustimmung angenommen: -«https://www.fuerstenhaus.li/de/monarchie/die-

verfassungsreform-von-2003/- (besucht am 24.1.2018).

15 HANS-ADAMII. Thronrede, 3. Abs.; HANS-ADAMII, S. 22. Es ist anzufügen, dass die Erläuterungen und An-

sichten des Fürsten mit denjenigen der Vólkerrechtler nicht (vollstándig) im Einklang stehen und seine Aussagen

teilweise nicht fundiert sind, weshalb kritische Distanz zu wahrenist.

16 Vorne, I. A.

1 Der Fürst bezeichnet sodann den Abspaltungsprozess des Kantons Jura von Bern als ein "eindrückliches Beispiel

für die Durchführbarkeit des Selbstbestimmungsrechts auf Gemeindeebene": HANS-ADAMII, S. 13.
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